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Brigitte M e d u n a , Studien zum Formular der päpstlichen Justizbriefe von 
Alexander m. bis Innoc.enz m. (1159-1216}: die ,non obstantibus'-Formel (SB 
Wien Bd. 536) Wien 1989, Verlag der ÖSterreichischen Akademie der Wissen­
schaften, ISBN 3-7001-163+9, 187 S., DM 50. - In dieser durch 0. Hageneder 
angeregten Wiener Diss. lest die V erfasserin ZUJW:hst in einem Kapitel über die 
Grundlagen der päpstlichen Gerichtsbarkeit im 12. Jh. ausführlich dar, an wel­
che Voraussetzungen die Entstehung der im Titel genannten Klausel geknüpft 
war. Die Ursache für ihre Einfügung in päpstliche Mandate und Delegations­
reskripte lag an dem Unvermögen der päpstlichen Kanzlei, die auslaufenden 
Schriftstücke vollständig zu überblicken, was der AussteUung einander wider­
sprechender Urkunden Vorschub leistete. Somit stellte die Klausel als Vorbe­
halt gegen erschlichene Urkunden ein wichtiges Hilfsmittel zur Rechtssiche­
rung dar. Im zweiten Teil der Untersuchung befaßt sich M. mit der Entstehung 
und Entwicklung der Klausel. Nach einer Zeit .,experimentierender Unsicher­
heit" war die in verschiedenen Varianten erscheinende Klausel mit dem Pontifi­
kat Alexanders m. praktisch abgeschlossen und stellte eine eigenstindige 
Rechtsform dar. In der folgenden Zeit wurde sie nurmehr ergänzt und mit eini­
gen Zusätzen versehen. Die Einflußnahme der lmpetranten bei der Verwen­
dung der Klausel verfolgt M. im dritten Teil der Arbeit. Für einen bestimmten 
Urheber der Klausel, der sich möglicherweise hinter diesem Personenkreis ver­
birgt. ließen sich jedoch keine Beweise erbringen. Im abschließenden vierten 
Teil weist M. auf Cod. 7.58.1 als formale Vorstufe der Klausel hin und bringt 
darüber hinaus weitere Beispiele für die Rezeption römischer Rechtsbegriffe in 
Urkunden des 12. Jh.; abschließend hebt die Verfasserio die RoDe der Klausel 
in der kanonistischen Auseinandersetzung um den päpstlichen Autoritätsan­
spruch der .,plenitudo potestatis" hervor. Die Abhandlung, die über das Punk­
tuelle hinaus auch die historischen Zusammenhänge miteinbezieht, ist ein wich-
tiger Beitrag zur urkundlichen Grundlagenforschung. A. G. 

Hans Eberhard M a y e r , Scripta Serbellonica. Zwei Studien zur Kreuzfah­
rerdiplomatik, AID 35 (1989) S. -421-456. -Unter diesem Titel werden folgen­
de wihrend eines Studienaufenthaltes in der Villa Serbelloni in Bellagio am 
Comer See entstandene Abbandlungen zusammengefaßt: I. Alanus von Lydda. 
Eine Kanzleikarriere in Jerusalem und Zypem um das Jahr 1200. M. nimmt an, 
daß der Archidiakon AlanWJ von Lydda mit Petrus B, dem ,,Begründer des Ur­
kundenwesens der zyprischen Herrscher und zugleich Schöpfer des zyprischen 
x.nzleidiktats", identisch ist und demnach eine eindrucksvolle Karriere ge­
macht bitte: vom Kaplan des Herm von Ramla zum Notar in der Kanzlei Gui­
dos von LWJignan in JerWialem sowie Heinrichs von der Champagne, dann zum 
Archidiakon von Lydda und ersten x.nzier und Notar des Königs Aimerich 
von Zypern, und schließJich zum Erzbischof von Nikosia und päpstlichen Le­
pten. - n. Ein unedienet Pachtvertrae des Thaborklosters mit dem Fürsten 
von GWiea von 1119/1120, publiziert dieses im Johanniterarchiv in Malta er­
haltene Dokument, das ,,einen Einblick in die Schwierigkeiten gewährt, mit de­
nen du (1.2SS dem Orden inkorporierte) Kloster zu kimpfen hatte". A. G. 

The a«s of Robert I king of Scots 1306-1329, edited by Archibald A.M. 
D u n c an (Regata Regum Scottorum 5) Edinburgh 1988, Edinburgh Univer-


